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B e s c h l u s s  des Grossen Gemeinderates von Zug Nr. 1282 

betreffend Liegenschaften Finanzvermögen: Bilanzbereinigung per 1. Januar 2002 
(Neubewertung) 
 
Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 
Stadtrates Nr. 1636 vom 18. Dezember 2001: 
 
1. Die Liegenschaften GS Nr. 3630, 3890, 1719, 1741, 3681, 2713 und 3255 mit einem 

Buchwert von Fr. 11'075'036.-- werden vom Finanzvermögen auf das Verwal-
tungsvermögen übertragen und zu Lasten des Eigenkapital vollständig abge-
schrieben. 

 
2. Die Liegenschaften GS Nr. 3782, 1372, 1483, 3839 und  216 werden mit 

Fr. 5'117'680.-- neu bewertet und zu Gunsten des freien Eigenkapitals auf das 
Finanzvermögen übertragen. 

 
3. Die übrigen Liegenschaften des Finanzvermögens werden neu bewertet. Der 

buchmässige Aufwertungsgewinn von Fr. 13'906'797.60  wird dem freien 
Eigenkapital gutgeschrieben. 

 
4. Vom gebundenen Eigenkapital werden die folgenden Positionen auf die neue 

Kontogruppe "Rückstellungen aus Rechnungsüberschüssen" übertragen: 
4.1 Hilfeleistungen 
4.2 Pensionskasse 
4.3 Beiträge Kultur und Sport 
4.4 Aktionen zu Gunsten des Personals 
4.5 Sanierung Kunsteisbahn 

 
5. Vom gebundenen Eigenkapital werden die Positionen "Verwaltungsbauten" 

(Fr. 5'249'260.--) und "Hochbauten" (Fr. 16'275'000.--) auf das freie Eigenkapital 
übertragen. 

 
6. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. 

Er ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die Sammlung der Ratsbeschlüsse 
aufzunehmen. 

 
7. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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Zug, 29. Januar 2002 
 
 
Ruth Jorio, Präsidentin Albert Rüttimann, Stadtschreiber 
 
 
 
Referendumsfrist: 2. Februar bis 4. März 2002 
 


